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Maffei, Verona illustrata (1825) III, 249. S. vermutet in 
dem anonymen Verfasser einen Kaufmann Guglielmo de 
Lisca aus Verona. Interessant scheint namentlich eine 
in der Chronik gegebene genaue Beschreibung der Kaiser­
krönung Friedrichs III. zu sein. Die Publikation des voll­
ständigen Textes, von dem hier nur wenige Proben mit­
geteilt sind, ist beabsichtigt. R. S.

291. In einer grossen Kompilation aus verschiedenen 
Quellen in französischer Sprache, unter dem Titel Cronique 
Martiniane, welche zu Anfang des 16. Jh. gedruckt wurde, 
finden sich originale Einlagen, die sich vornehmlich mit 
den Schicksalen und Taten der Brüder Jacques und Antoine 
de Chabannes in den Jahren 1418—1461 beschäftigen. 
Pierre Champion hat diese originalen Stücke neu her­
ausgegeben (Cronique Martiniane. Edition critique d’une 
interpolation originale pour le regne de Charles VII., 
Paris 1907) und in der sehr eingehenden, instruktiven Ein­
leitung nachgewiesen, dass sie von Jean Le Clerc ver­
fasst sind. 0. H.-E.

292. Im Freiburger Diözesan-Archiv N. F. VII, 259ff. 
veröffentlicht P. P. Albert zwei unbekannte Urkunden 
zur Lebensgeschichte des Reichenauer Chronisten Gallus 
Oheim aus den Jahren 1472 und 1481 und führt aus, 
dass Oheim (nicht Oehem) die richtige Schreibweise des 
Namens sei, und dass der 1467 verstorbene Radolfzeller 
Chorherr Hans Oehem als Vater des Geschichtsschreibers 
anzusehen sei. Vermutungsweise nimmt A. 1446 als Ge­
burtsjahr des Chronisten an. H. H.

293. In der Zeitschrift desWestpreussischen Geschichts­
vereins XLIX (1907), 221—251 hat Prof. Günther die 
Aufzeichnungen des Thorner Stadtpfarrers Hieronymus 
Waldau 1415—1494, denen einige frühere Denkverse 
vorangehen, herausgegeben. 0. H.-E.

294. Wie bereits in Bd. XXX dieser Zeitschrift 
(n. 224, S. 507) angekündigt wurde, ist an dieser Stelle 
nochmals auf die Ausgabe des Codex Theodosianus zurück­
zukommen. In den erst nach Mommsens Tode ausgege­
benen Prolegomena hat nämlich A. v. Wretschko 
p. 307—377 eine Uebersicht gegeben über die Verbreitung 
des sog. Breviarium Alaricianum (Lex Romana 
Visigothorum), einer Zusammenstellung und Erläuterung 
von Excerpten aus römischen Rechtsquellen, namentlich 


